
Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege der 

Einwohnergemeinde Böckten 
 
vom 30. April 1998 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Böckten, gestützt auf § 47 
Absatz 1 Ziffer 2 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 19701

, beschliesst: 
 
A. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Geltungsbereich 

 
1Dieses Reglement enthält die ergänzenden kommunalen Bestimmungen zum Kinder- 
und Jugendzahnpflegegesetz vom 19. September 19962. 
2Die Kinder- und Jugendzahnpflege umfasst per Schuljahresbeginn 1998 auch die Kinder 
des Kindergartens. 
 
§ 2 Zuständigkeit des Gemeinderates 

 
Der Gemeinderat übt die Aufsicht über die Kinder- und Jugendzahnpflege aus, und erfüllt 
die gesetzlichen Aufgaben, die der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Ausschluss 
nicht geeigneter Zahnärzte und Zahnärztinnen (§ 4 Absatz 3 Kinder- und Jugendzahn-
pflegegesetz) und dem Ausschluss von Kindern und Jugendlichen von der 
Subventionierung (§ 11 Absatz 2 Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz) übertragen sind. 
 
§ 3 Administrative Belange 
 
Für die kommunalen administrativen Belange der Kinder- und Jugendzahnpflege, die nicht 
dem Gemeinderat übertragen sind, wie die administrative Zusammenarbeit mit den Eltern, 
mit den Zahnärzten und Zahnärztinnen, das Finanzielle, der Verkehr mit dem kantons-
zahnärztlichen Dienst usw., ist die Gemeindeverwaltung zuständig. 
 
§ 4 Aufgaben der Ortsschulpflege 
 
Die Schulpflege orientiert die Eltern der in den Kindergarten (in die Schule) eintretenden 
Kinder und die Eltern neu zuziehender Kinder über die Kinder- und Jugendzahnpflege und 
erfasst die Beitretenden und deren Zahnarztwahl. 
 
§ 5 Aufgaben der Eltern 
 
Die Eltern melden den entsprechenden Stellen den Beitritt zur Kinder- und 
Jugendzahnpflege oder den Austritt, den gewählten Zahnarzt oder die gewählte Zahn-
ärztin und eine allfällige Änderung in der Zahnarztwahl. 
 

 
1GS 24.293, SGS 180 
 
2GS 32.714, SGS 902 
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§ 6 Kommunale Kontrollen und Prävention 



 
Bei Vorliegen besonderer Gründe kann der Gemeinderat nach Rücksprache mit dem 
Kantonszahnarzt oder der Kantonszahnärztin allgemeine zahnmedizinische Kontroll-
untersuchungen und Präventionsprogramme zu Lasten der Gemeinde anordnen. 
 
 
B. Finanzielles 
 

§ 7 Beitragsleistungen im Bereich der Kieferorthopädie 

 
1Bei der Festlegung der Beitragsleistungen an die Eltern ist deren finanzielle 
Leistungskraft und die Kinderzahl zu berücksichtigen. 
 
2Die Beitragsleistungen betragen zwischen 80 % und 150 % der Leistungen von Kanton 
und Gemeinde gemäss § 15 Absatz 2 des Kinder- und Jugendzahnpflegegesetzes, bis zu 
einer Einkommensobergrenze von CHF. 120'000.--. 
 
3Der Gemeinderat regelt die Details. 
 

 

§ 8 Beitragsleistungen für konservierende Behandlungen 

 
1Bei der Festlegung der Beitragsleistungen an die Eltern ist deren finanzielle 
Leistungskraft und die Kinderzahl zu berücksichtigen. 
 
2Die Beitragsleistungen betragen zwischen 20 % und 180 % der Leistungen von Kanton 
und Gemeinde gemäss § 15 Absatz 2 des Kinder- und Jugendzahnpflegegesetzes, bis zu 
einer Einkommensobergrenze von CHF. 100'000.--. 
 
3Der Gemeinderat regelt die Details. 
 
 
C. Schlussbestimmungen 

 

§ 9 Inkrafttreten 

 
Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung durch die Volkswirtschafts- und 
Sanitätsdirektion BL am 11. August 1998 in Kraft. 
 
Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am: 30. April 1998 
 

 
      NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDE 
      der Präsident:                 die Schreiberin: 
 
      H. Habegger      C. Soder 
 
 
Genehmigt durch die Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion am: 24. August 1998 


